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Änderungen der Beitrags- und Gebührenordnung IDK NM 
 
 
§ 1 Grundlage  
 
1.1 Nach § 73 der Satzung der Innung des Kraftfahrzeugtechnikerhandwerks Niedersachsen- Mitte ist jedes 

Mitglied zur Beitragszahlung verpflichtet. 
 
 
1.2 Die Festsetzung des Beitrags und der Gebühren erfolgt nach § 23 Abs. 2 Ziff. 2 der Satzung durch die 

Mitgliederversammlung.  
 
 
§ 2  Höhe des Beitrags und der Gebühren pro Quartal,  ab dem 01.01.2026 jährlich. 
 
       
 Abrechnungsmodus bis 31.12.2025    Abrechnungsmodus ab 01.01.2026 
       
     Pro Quartal jährlich   jährlicher Beitrag (Beachte 2.3) 
 
2.1  Grundbeitrag        2.1.Grundbeitrag: 

EUR  43,00  EUR 172,00 EUR 480,00 
 

2.2 Zusatzbeitrag pro       2.2.Zusatzbeitrag berechnet sich nach 
- Meister    EUR    7,00 EUR   28,00 der Höhe der gemeldeten Lohnsumme  

des Vorjahres. 
- Gesellen    EUR     7,00  EUR   28,00 bis EUR      80.000 entfällt 
- Auszubildenden   EUR  11,00   EUR   44,00 bis EUR 1.000.000 0,00086   ‰ 
- Helfer    EUR    7,00  EUR   28,00 ab EUR 1.000.000 0,00056   ‰ 
         ab EUR 5.000.000 0,00026   ‰  
         der Lohnsumme. 
 

2.3. Beitrag für Öffentlichkeitsarbeit      Beitrag für Öffentlichkeitsarbeit 
 Pro Betrieb   EUR  13,00 EUR  52,00 entfällt  
 Pro Meister, Gesellen und  
 Helfer    EUR    3,00 EUR  12,00 
 
      
2.4  Handelsbeitrag       Handelsbeitrag 

- Fabrikatshändler   EUR   14,00 EUR  56,00 entfällt  
- Freie Händler/Werkstatt EUR   14,00  EUR  56,00 
- Nur Werkstatt   

2.3.Die Berechnung des 
Innungsbeitrags erfolgt quartalsweise.   

 
    
 
§ 3   Hoheitliche Tätigkeiten  
 
 ………. 
 ………. 
 ………… 


